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	Übersicht: Schließzeiten & Rückerstattungsansprüche der Eltern im Überblick

	Situation
	Rückerstattungsanspruch?

	Geplante und rechtzeitig angekündigte Schließzeiten
	· bei Schließung ohne vertragliche Grundlage (= keine Schließtage vereinbart): anteiliger Erstattungsanspruch bzw. Kürzungsmöglichkeit, weil ohne Leistung keine Gegenleistung
· bei Schließung mit vertraglicher Grundlage und rechtzeitiger Ankündigung: Beitrag bleibt bestehen, Kürzung trotz Schließung ausgeschlossen

	Schließung wegen Personal-mangels
	· kein Anspruch auf Rückerstattung, da die Eltern nach BGH-Rechtsprechung das
· „Betreuungsrisiko“ tragen; etwas anderes gilt nur bei dauerhaftem Organisationsverschulden des Trägers

	Streikbedingte Schließung
	· Keine Rückerstattung, wenn eine Notbetreuung angeboten wird (VG Neustadt, Az. 4 K 123/16.NW); Notbetrieb sollte schriftlich dokumentiert sein.
· bei vollständiger Schließung ohne Alternativangebot: anteilige Beitragsrückerstattung möglich

	Einseitige Erweiterung der Schließzeit
	· bei nachträglicher Ausweitung über das Vertragliche hinaus möglicher Anspruch auf anteilige Beitragskürzung der Eltern
· Wichtig: vor jeder Erweiterung Träger und Elternbeirat informieren






